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10. erklärt erneut, dass zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten
Fortschritte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der Ver-
treter des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten stattfinden soll und dass ebenfalls alle
zwei Jahre gemeinsame interinstitutionelle sektorale Tagun-
gen veranstaltet werden sollen, die sich mit vorrangigen und
für die Entwicklung der arabischen Staaten sehr wichtigen
Bereichen befassen, auf der Grundlage einer Vereinbarung
zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Liga
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen;

11. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass die
sektorale Tagung zwischen den Vereinten Nationen und der
Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen im
Laufe des Jahres 2009 abgehalten wird und dass die allgemei-
ne Tagung über die Zusammenarbeit zwischen Vertretern der
Sekretariate der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und des Generalsekretariats der Liga der arabischen
Staaten und ihrer Fachorganisationen im Laufe des Jahres
2010 abgehalten wird;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen
Staaten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/18

Verabschiedet auf der 42. Plenarsitzung am 10. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.17 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Al-
banien, Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti,
Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kirgi-
sistan, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Palau, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sey-
chellen, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Ta-
dschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

63/18. Die Situation in Afghanistan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/6 vom 5. November
2007 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats und Erklärungen des Ratspräsidenten über
die Situation in Afghanistan, insbesondere die Resolutionen
1659 (2006) vom 15. Februar 2006, 1806 (2008) vom
20. März 2008, 1817 (2008) vom 11. Juni 2008 und 1833
(2008) vom 22. September 2008 sowie die Erklärung des
Ratspräsidenten vom 11. Juli 200855,

in Bekräftigung ihres nachdrücklichen Bekenntnisses zur
Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit
und nationalen Einheit Afghanistans sowie unter Achtung
seines multikulturellen, multiethnischen und historischen Er-
bes,

in Bekräftigung ihrer fortgesetzten Unterstützung für die
Umsetzung des Afghanistan-Paktes vom 31. Januar 200656,
der den Rahmen für die Partnerschaft zwischen der Regierung
Afghanistans und der internationalen Gemeinschaft bildet,
und in dieser Hinsicht an den Geist und die Bestimmungen
des Übereinkommens von Bonn vom 5. Dezember 200157 und
der Berliner Erklärung vom 1. April 2004 samt Anlagen58 er-
innernd,

erneut anerkennend, dass die Herausforderungen in Af-
ghanistan miteinander verknüpft sind, in Bekräftigung des-
sen, dass nachhaltige Fortschritte in den Bereichen Sicher-
heit, Regierungsführung und Entwicklung sowie in der über-
greifenden Frage der Drogenbekämpfung einander verstär-
ken, und unter Begrüßung der fortgesetzten Bemühungen der
Regierung Afghanistans und der internationalen Gemein-
schaft, diese Herausforderungen auf kohärente Weise zu be-
wältigen,

erneut erklärend, dass die Herausforderungen in Afghani-
stan dringend angegangen werden müssen, insbesondere die
Zunahme der gewaltsamen verbrecherischen und terroristi-
schen Aktivitäten der Taliban, der Al-Qaida, der illegalen be-
waffneten Gruppen und derjenigen, die am Suchtstoffhandel
beteiligt sind, insbesondere im Süden und Osten, und die Ent-
wicklung der afghanischen Regierungsinstitutionen, auch un-
terhalb der gesamtstaatlichen Ebene, die Stärkung der Rechts-
staatlichkeit, die Beschleunigung der Reform des Justizsek-
tors, die Förderung der nationalen Aussöhnung unbeschadet
der Anwendung der vom Sicherheitsrat in seiner Resolution
1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und in anderen einschlä-
gigen Resolutionen beschlossenen Maßnahmen sowie die
Unrechtsaufarbeitung in der Übergangszeit unter afghani-
scher Führung, die sichere, freiwillige Rückkehr der afghani-
schen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Ordnung und
Würde, die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
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und die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung,

unter entschiedenster Verurteilung aller auf Zivilperso-
nen sowie auf afghanische und internationale Truppen verüb-
ten Angriffe, namentlich Anschläge mit behilfsmäßigen
Sprengvorrichtungen, Selbstmordanschläge und Entführun-
gen, sowie deren schädlicher Auswirkungen auf die Stabili-
sierungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen in
Afghanistan und ferner unter Verurteilung der Benutzung
von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde durch die
Taliban, die Al-Qaida und andere extremistische und krimi-
nelle Gruppen,

in tiefer Sorge über die jüngste Zunahme der Gewalt in
Afghanistan, insbesondere im Süden und Osten, in Anbe-
tracht der zunehmenden Bedrohung, die von den Taliban, der
Al-Qaida und anderen extremistischen und kriminellen Grup-
pen ausgeht, und der Herausforderungen im Zusammenhang
mit den gegen diese Bedrohung ergriffenen Maßnahmen, mit
dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die hohe Zahl zi-
viler Opfer, Kenntnis nehmend von den einschlägigen Erklä-
rungen der afghanischen Behörden und hochrangiger Vertre-
ter der Vereinten Nationen sowie den diesbezüglichen Presse-
erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats und mit der
Aufforderung zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts
und der internationalen Menschenrechtsnormen sowie dazu,
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der
Zivilbevölkerung zu gewährleisten,

in Anerkennung der von der Internationalen Sicherheits-
beistandstruppe und anderen internationalen Truppen unter-
nommenen Anstrengungen, das Risiko von Opfern unter der
Zivilbevölkerung auf ein Mindestmaß zu beschränken, und
sie auffordernd, in dieser Hinsicht zusätzliche resolute An-
strengungen zu unternehmen, namentlich durch die laufende
Überprüfung der Taktiken und Verfahren und die Durchfüh-
rung von Einsatzauswertungen und von Untersuchungen in
Zusammenarbeit mit der Regierung Afghanistans in Fällen, in
denen zivile Opfer zu verzeichnen sind, wenn die Regierung
diese gemeinsamen Untersuchungen für angemessen befin-
det,

feststellend, wie wichtig es ist, dass die nationale Regie-
rung die ethnische Vielfalt des Landes repräsentiert und au-
ßerdem die volle und gleichberechtigte Beteiligung der Frau-
en sicherstellt,

1. unterstreicht die zentrale und unparteiische Rolle,
die die Vereinten Nationen bei der Förderung des Friedens
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mehr Effizienz und Transparenz bei der Ernennung hochran-
giger Amtsträger zu sorgen;

47. legt der internationalen Gemeinschaft, einschließ-
lich aller Geberstaaten, nahe, die Regierung Afghanistans da-
bei zu unterstützen, den Kapazitätsaufbau und die Erschlie-
ßung der Humanressourcen zu einer übergreifenden Priorität
zu machen;

48. begrüßt es, dass Afghanistan das Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen Korruption68 ratifiziert hat, legt
der Regierung Afghanistans nahe, ihre Bemühungen um die
Einrichtung einer wirksameren, rechenschaftspflichtigeren
und transparenteren Verwaltung auf der nationalen, Provinz-
und Ortsebene, die im Einklang mit dem Afghanistan-Pakt
die Führungsrolle im Kampf gegen die Korruption über-
nimmt, mit Nachdruck voranzutreiben, und nimmt mit Be-
sorgnis Kenntnis von den Auswirkungen der Korruption auf
die Sicherheit, die gute Regierungs- und Verwaltungsfüh-
rung, die Bekämpfung der Suchtstoffindustrie und die wirt-
schaftliche Entwicklung;

49. lobt die Regierung Afghanistans für die Einrichtung
des Unabhängigen Direktorats für lokale Regierungsführung,
fordert die afghanischen Behörden und die internationale Ge-
meinschaft auf, das Direktorat aktiv bei seinen Bemühungen
zu unterstützen, Lenkungsinstitutionen unterhalb der gesamt-
staatlichen Ebene einzurichten und zu stärken und dafür zu
sorgen, dass diese Institutionen einen wesentlichen Beitrag
zur Durchführung nationaler Aktivitäten und Programme zur
Verbesserung des Wohls des afghanischen Volkes leisten,
und begrüßt die diesbezüglich gewährte internationale Unter-
stützung, namentlich die mit Indien und der Islamischen Re-
publik Iran geschlossenen Vereinbarungen des Direktorats
zur Ausweitung der Ausbildung für den öffentlichen Dienst;

50. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft die Frage der
Ansprüche auf Eigentum an Grund und Boden im Wege eines
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59. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die ört-
liche Wirtschaft zu unterstützen, um so zur langfristigen Sta-
bilität und zur Drogenbekämpfung beizutragen, und in die-
sem Zusammenhang Möglichkeiten für mehr Beschaffungen
vor Ort zu erkunden;

60. begrüßt alle Anstrengungen zur Verstärkung der re-
gionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und anerkennt die
wichtige Rolle der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und des Südasiatischen Verbands für regionale Zu-
sammenarbeit bei der Förderung der Entwicklung Afghani-
stans;

61. fordert unter Verweis auf die historische Rolle Af-
ghanistans als Landbrücke in Asien eine Verstärkung des Pro-
zesses der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dar-
unter Maßnahmen zur Erleichterung des regionalen Handels,
zur Erhöhung der Auslandsinvestitionen und zum Aufbau der
Infrastruktur;

62. erklärt erneut, wie notwendig es ist, dass den afgha-
nischen Kindern, insbesondere den afghanischen Mädchen, in
allen Teilen des Landes Bildungs- und Gesundheitseinrich-
tungen zur Verfügung stehen, begrüßt die im öffentlichen Bil-
dungssektor erzielten Fortschritte, verweist darauf, dass der
Nationale Bildungsstrategieplan eine vielversprechende
Grundlage für weitere Erfolge darstellt und erklärt ferner er-
neut, dass Jugendlichen eine Berufsausbildung gewährt wer-
den muss;

63. anerkennt die besonderen Bedürfnisse von Mäd-
chen, verurteilt mit Nachdruck Terroranschläge auf Bildungs-
einrichtungen, insbesondere solche für afghanische Mädchen,
und ermutigt die Regierung Afghanistans, diese Einrichtun-
gen mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft auszuweiten,
Fachpersonal dafür auszubilden und den vollen und gleichbe-
rechtigten Zugang aller Mitglieder der afghanischen Gesell-
schaft zu ihnen zu fördern, so auch in abgelegenen Gebieten;

64. begrüßt es, dass Flüchtlinge und Binnenvertriebene
weiter freiwillig und dauerhaft zurückkehren, stellt gleichzei-
tig jedoch mit Besorgnis fest, dass die Bedingungen in man-
chen Teilen Afghanistans noch keine sichere und dauerhafte
Rückkehr an einige Herkunftsorte zulassen;

65. dankt den Regierungen der Länder, die weiterhin af-
ghanische Flüchtlinge aufnehmen, ist sich der enormen Be-
lastung bewusst, die sie bisher in dieser Hinsicht auf sich ge-
nommen haben, und erinnert sie an ihre Verpflichtungen nach
dem Flüchtlingsvölkerrecht betreffend den Schutz von
Flüchtlingen, den Grundsatz der freiwilligen Rückkehr und
das Recht, Asyl zu suchen, sowie die Verpflichtung, interna-
tionalen Organisationen im Hinblick auf den Schutz und die
Betreuung dieser Personen Zugang zu gewähren;

66. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, sich mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
auch weiterhin verstärkt darum zu bemühen, die Vorausset-
zungen für die freiwillige und dauerhafte Rückkehr der noch
verbleibenden afghanischen Flüchtlinge und Binnenvertrie-
benen in Sicherheit und Würde sowie für ihre Wiedereinglie-
derung zu schaffen;

67. begrüßt in dieser Hinsicht die anhaltende konstrukti-
ve Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region sowie
die Dreiparteienabkommen zwischen dem Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, der Regie-
rung Afghanistans und den Regierungen der Länder, die
Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen haben, insbeson-
dere Pakistan und die Islamische Republik Iran;

68. fordert die Weiterführung der internationalen Hilfe
für die große Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenver-
triebener, um ihre freiwillige und geordnete Rückkehr in Si-
cherheit und Würde und ihre dauerhafte Wiedereingliederung
in die Gesellschaft zu erleichtern und damit einen Beitrag zur
Stabilität des gesamten Landes zu leisten;

69. erkennt an, dass Afghanistan aufgrund von Unter-
entwicklung und Kapazitätsmangel einer stärkeren Bedro-
hung durch Naturkatastrophen und extreme Klimabedingun-
gen ausgesetzt ist, und fordert in diesem Zusammenhang die
Regierung Afghanistans nachdrücklich auf, sich mit Unter-
stützung der internationalen Gemeinschaft vermehrt um die
Modernisierung des Landwirtschaftssektors und die Verstär-
kung der Agrarproduktion zu bemühen, um so die Gefähr-
dung Afghanistans durch widrige externe Bedingungen wie
Dürren, Überschwemmungen und den jüngsten sprunghaften
Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise zu verringern;

70. bekundet ihre Besorgnis über die sich verschlech-
ternde humanitäre Lage, insbesondere die gefährliche Lage
auf dem Gebiet der Ernährungssicherheit, die vor allem durch
die hohen weltweiten Nahrungsmittel- und Energiepreise und
die anhaltende Dürre in Afghanistan verursacht worden ist,
und fordert die internationale Gemeinschaft auf, dringend
Unterstützung zu leisten und noch vor dem herannahenden
Winter das Finanzierungsziel des Nothilfeappells zu errei-
chen, damit den hohen Nahrungsmittelpreisen und der Dürre-
krise begegnet werden kann;

71. begrüßt die wachsende Zahl der mohnanbaufreien
Provinzen und die weiteren positiven Entwicklungen bei der
Bekämpfung der Drogenproduktion in Afghanistan, die das
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechungs-
bekämpfung in dem am 26. August 2008 veröffentlichten
„Afghanistan Opium Survey 2008“ (Afghanistan: Opiumstu-
die)69 vermeldet, bekundet jedoch erneut ihre tiefe Besorgnis
über die Fortsetzung des Anbaus und der Gewinnung von
Suchtstoffen in Afghanistan, vor allem in den Gebieten, in de-
nen die Taliban, die Al-Qaida und andere extremistische und
kriminelle Gruppen besonders aktiv sind, sowie über den lau-
fenden Drogenhandel und betont, dass die Regierung Afgha-
nistans mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
besser abgestimmte und entschlossenere Anstrengungen zur
Bekämpfung dieser Bedrohung unternehmen muss;

72. nimmt mit großer Besorgnis Kenntnis von der immer
engeren Verknüpfung zwischen dem Drogenhandel und den
terroristischen Aktivitäten der Taliban, der Al-Qaida und an-

69 In Englisch verfügbar unter http://www.unodc.org/unodc/en/crop-
monitoring/index.html.
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derer extremistischer und krimineller Gruppen, woraus eine
ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit, die Rechtsstaatlich-
keit und die Entwicklung in Afghanistan erwächst, und be-
tont, wie wichtig in dieser Hinsicht die Durchführung aller
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats ist, nament-
lich der Resolution 1735 (2006) vom 22. Dezember 2006;

73. betont die Notwendigkeit, den Handel mit und die
Abzweigung von chemischen Vorläuferstoffen, die bei der
unerlaubten Herstellung von Drogen, darunter auch von He-
roin für den unerlaubten Gebrauch in Afghanistan, verwendet
werden, zu verhindern, und fordert in diesem Zusammenhang
die vollständige Durchführung der Resolution 1817 (2008)
des Sicherheitsrats;

74. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft dar-
auf hinzuarbeiten, die Suchtstoffbekämpfung in alle nationa-
len Programme zu integrieren und sicherzustellen, dass die
Suchtstoffbekämpfung ein grundlegender Teil des umfassen-
den Ansatzes ist, sowie ihre Maßnahmen gegen den Opium-
anbau und den Drogenhandel im Einklang mit dem ausgewo-
genen Acht-Punkte-Plan der Nationalen Drogenkontrollstra-
tegie Afghanistans70 zu verstärken;

75. lobt die diesbezüglichen Anstrengungen der Regie-
rung Afghanistans sowie die Anstrengungen zur Umsetzung
der Nationalen Drogenkontrollstrategie, einschließlich des
Priorisierten Durchführungsplans, fordert die Regierung und
die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, ent-
schlossen vorzugehen und insbesondere der Drogengewin-
nung und dem Drogenhandel ein Ende zu setzen, indem sie
die in der Strategie und dem Afghanistan-Pakt aufgeführten
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84. betont, wie wichtig es ist, dass die zuständigen inter-




